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Der Senat von Berlin       
BildJugWiss – IV A 2 –       
Tel.: 90227 (9227) - 6629 
 
 
 
An das 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen 
 
 
Vorlage  
 
- zur Kenntnisnahme – 
 
gemäß Artikel 50 Absatz 1 Satz 3 VvB 
 
über 
 
Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung 
 
 
 
Der Senat unterrichtet das Abgeordnetenhaus gemäß Art. 50 Abs. 1 Satz 3 der 
Verfassung von Berlin über die beabsichtigte Unterzeichnung des Staatsvertrages 
über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung und übersendet anbei den 
Entwurf (Stand: 29. Oktober 2014) mit der entsprechenden Begründung. 
 
Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben am 3. Dezember 
2015 dem Entwurf des Staatsvertrages über die gemeinsame Einrichtung für 
Hochschulzulassung zugestimmt und in Aussicht genommen, den Staatsvertrag nach 
den notwendigen Vorunterrichtungen der Landesparlamente im Rahmen der 
Ministerpräsidentenkonferenz am 17. März 2016 zu unterzeichnen. 
 
1. Sachverhalt: 
Hintergrund für das Änderungsvorhaben ist, dass mit dem neuen Staatsvertrag die 
Rechtsgrundlage dafür geschaffen wird, dass das Zentrale Vergabeverfahren und 
das Serviceverfahren nunmehr in einem gemeinsamen Verfahren (dem DoSV) für 
alle Beteiligten nutzbringend bearbeitet werden können. 
Dem Umstand des weiterhin hohen Bewerberüberhangs in den medizinischen 
Studiengängen soll darüber hinaus durch einige Änderungen der Regelungen für die 
Vergabe der Studienplätze im Zentralen Vergabeverfahren Rechnung getragen 
werden. Hierzu zählt auch die Umstellung von Wartesemestern auf 
Bewerbungssemester, was zu einer gesteigerten Transparenz hinsichtlich der zu 
erwartenden Zeitspanne bis zur Zulassung in das gewünschte Studienfach führen 
soll.  
 



 

Schon jetzt unterstützt das Dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) die 
Hochschulen bei ihren Zulassungsverfahren durch einen Abgleich der 
Zulassungsangebote. In einer gemeinsamen Datenbank werden die Ranglisten aller 
teilnehmenden Hochschulen zusammengeführt und miteinander abgeglichen. 
Bewerberinnen und Bewerber, die ein Studienangebot annehmen, werden so 
automatisch aus allen anderen Ranglisten gestrichen und frei werdende 
Studienplätze können zügig an nachrückende Bewerberinnen und Bewerber 
vergeben werden.  
 
Zukünftig können Hochschulen auch ihre zulassungsfreien Studiengänge in das 
DoSV miteinbeziehen lassen, was zu einer weiteren Erhöhung des Servicecharakters 
für Studierende und Hochschulen sowie einer Effektivitätssteigerung führt. 
 
Durch die Verpflichtung, dass sich alle Hochschulen (mit Ausnahme von 
Hochschulen, die ausschließlich duale Studiengänge, Fernstudiengänge oder 
künstlerische Studiengänge anbieten) an der Finanzierung beteiligen müssen, wird 
eine angemessene Verteilung der Kosten auf alle Hochschulen sichergestellt. Für die 
Berliner Hochschulen würde sich die Änderung durchaus positiv auswirken, da eine 
Finanzierung des DoSV durch alle Hochschulen die Kostenbeiträge der einzelnen 
Hochschulen, die sich bereits jetzt am Verfahren beteiligen, senken werden. 
 
Der neue Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung 
ersetzt den Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für 
Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008.  

 
 
2. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und /oder Wirtschaftsunternehmen: 
Keine 
 
 
3. Gesamtkosten / Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 
Im Haushaltsplan wird der Berliner Anteil an der von der Ländergemeinschaft zu  
finanzierenden Stiftung für Hochschulzulassung bisher bei dem Kapitel 1070 – 
Wissenschaft – Titel 63201 – Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder – 
nachgewiesen (Teilansatz 2016: 705.330 € und Teilansatz 2017: 605.330 €). 
 
a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:  
Es wird davon ausgegangen, dass durch die Änderungen der bisherigen Regelungen 
im neuen Staatsvertrag keine zusätzlichen Kosten entstehen. 
Durch die Neufassung von Art. 15 Abs. 1 des Staatsvertrages ist sichergestellt, dass 
die Hochschulen die gesamten Kosten für die Durchführung des DoSV tragen 
werden. Dadurch verringert sich der Zuschussbedarf des Landes an die Stiftung für 
Hochschulzulassung um den bisher durch das Land getragenen Anteil am DoSV. 
 
b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:  
Keine 
 
 
4. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg: 
Keine  
 



 

 
5. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter: 
Keine 
 
Hiermit werden der Entwurf des Textes des Staatsvertrages und seine Begründung 
zur Kenntnis gegeben. 
 
 
Berlin, den 23. Februar 2016  
 
 

Der Senat von Berlin 
 

 
    
Michael Müller     Sandra Scheeres 
Regierender Bürgermeister Senatorin für Bildung, Jugend 
 und Wissenschaft 

https://www.berlin.de/rbmskzl/regierender-buergermeister/michael-mueller/




Anlagen zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 

 

I. Entwurf Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung 
Stand 29.10.2014  

II. Begründung zum Entwurf des Staatsvertrages über die gemeinsame Einrichtung 
für Hochschulzulassung  
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